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Norm

FlugsicherungsstreckengebührenG 1984 §1

LFG §135

Mehrseitige Vereinbarung über Flugsicherungs-Streckengebühren Art3 Z1 litf

Rechtssatz

Ausgenommen von der Flugsicherungsstreckengebühr sind (ua) von einem zuständigen Suchdienst und

Rettungsdienst zugelassene Such- und Rettungs8üge (Art 9 Z 1 lit e der Beschlüsse der Erweiterten Kommission der

Eurocontrol). Zuständiger Such- und Rettungsdienst für Österreich war bis zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes über

die Austro Control GesellschaftmbH BGBl 1993/898 das Bundesamt für Zivilluftfahrt; nunmehr ist es die Austro

Controll GesellschaftmbH. Nur Such- und Rettungs8üge im Zusammenhang mit dem Unfall eines Zivilluftfahrzeuges

sind von der Gebührenpflicht ausgenommen.
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